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B e a n t w 0 r tun g 

I.fS{SiAB 

1993 .. 06- 1 4 

zu '-16 'fS' IJ 

der parlamentarischen Anfrage der Abgeordneten Dr. Partik-Pable, 

Haller, Dolinschek vom 22. April 1993, Nr. 4679/J, betreffend 

Umsetzung des Bundespflegegeldgesetzes. 

Frage 1: 

Wie werden Sie sicherstellen, daß trotz übernahme der Einstu

fungsunterlagen von den Ländern das Pflegegeld anhand des Bun

despflegegeldgesetzes in jedem Fall neu bemessen wird und nicht 

die (z.T. ungünstigere) Einstufung der Länder Ubernommen wird? 

Anb.vort: 

Im Rahmen der Neuordnung der Pflegevorsorge \vird es zu keiner 

übernahme der von den Ländern vorgenommen Einstufungen durch den 

Bund kommen. 

Im Zuge der überleitung jener Fälle, die ab 1. Juli 1993 von der 

Länder- in die Bundeskompetenz übergehen, werden die Länder ihre 

Einstufungsunterlagen an die zuständigen Entscheidungsträger im 

Bundesbereich übermitteln, aufgrund derer die Entscheidungs

träger ihre eigenen Einstufungen nach den Vorschriften der 

Einstufungsverordnung zum Bundespflegegeldgesetz vornehmen 

werden. Dabei. wird danach zu trachten sein, daß es zu keinen 

Schlechtersteilungen für die pflegebedürftigen Personen kommt. 
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Frage 2: 

Wann wurde die Vereinbarung nach Art. 1Sa B-VG von den einzelnen 

Ländern unterschrieben und warum hat sich dies jeweils so lange 

hinausgezögert? 

Antwort: 

Die Vereinbarung ztvischen Bund und Ländern gern. Art. 1Sa B-VG 

über gemeinsame Maßnahmen für pflegebedürftige Personen wurde am 

6. Mai 1993 in Linz anläßl ich der Landeshauptmännerkonferenz 

unterzeichnet. Aus Termingründen der unterzeichnenden Personen 

und aus Gründen der Klärung von einigen offenen Fragen zwischen 

den Vertragspartnern konnte die Unterzeichnung nicht zu einem 

früheren Zeitpunkt stattfinden. 

Der Bundesminis er: 
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